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Antrag auf Nutzung des Kraftraums 
 

Grundsätzlich steht der Kraftraum allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung. Dabei ist folgendes zu beachten: 

- Vor der ersten Benutzung ist zwingend eine Einweisung durch einen sachkundigen Übungsleiter erforderlich 

- Aus Sicherheitsgründen muss mindestens zu zweit trainiert werden. 

- Schadhafte Geräte dürfen nicht benutzt werden. 

- Beschädigungen sind der Geschäftsstelle zu melden. 

- Die Nutzung durch Sportgruppen hat Vorrang vor Einzelpersonen. 

- Die umseitige Nutzungsordnung ist zu beachten. 

 
 

Antragsteller 
 
 

______________________________  ______________________________________ 
  

Name Vorname 

 

____________________________  ___________________________________ 
  

PLZ / Ort Straße, Nr. 

 

____________________________  ___________________________________ 
  

Abteilung Gruppe 

 
 

____________________________  ___________________________________ 
 

 

Datum Unterschrift 

 
 

 

Eingewiesen von 
 
 

____________________________  ___________________________________ 
  

Name Vorname 

 
 
 

____________________________  ___________________________________ 
 

 

 

Datum Unterschrift 



Nutzungsordnung  ASV-Kraftraum 
 

 
1. Die Nutzung des Kraftraums erfolgt auf eigene Verantwortung. Eine Aufsicht wird nicht 

gestellt. Die Vorstandschaft und die für die Verwaltung des Raums zuständigen Personen 

übernehmen keine Haftung für Diebstähle, Verletzungen oder andere Schädigungen. 

 
2. Vor der Aufnahme des Trainings ist eine sachgerechte Einweisung durch eine vom ASV- 

Bellenberg bestimmte Person erforderlich. 

 
3. Die Benutzung des Raumes ist aus Versicherungsgründen in der ausgelegten Liste zu 

dokumentieren(alle Trainierenden müssen sich eintragen) und zu unterschreiben. 

 
4. Aus versicherungsrechtlichen Gründen muss mindestens zu zweit trainiert werden. Bei 

Zuwiderhandlungen kann vom ASV-Bellenberg e.V. keine Haftung übernommen werden. 

 
5. Um in den Besitz eines Chips zu gelangen ist eine Kaution von Euro 10,- zu hinterlegen. 

Eine Weitergabe des Schlüssels an Dritte ist ausdrücklich untersagt. 

 
6. Das Mindesttrainingsalter beträgt 16 Jahre. 

 
7. Die Trainingsgeräte dürfen nur bestimmungsgemäß genutzt werden und sind pfleglich zu 

behandeln. 

 
8. Eine Manipulation (eigenmächtiger Umbau, Zerlegung etc.) an den Geräten ist ausdrücklich 

untersagt. 

 
9. Erkennbar defekte Geräte dürfen nicht benutzt werden. Der festgestellte oder aufgetretene 

Defekt ist in der Anwesenheitsliste zu vermerken und der Geschäftsstelle mitzuteilen sowie 

mit dem Schild "Defekt" zu kennzeichnen. 

 
10. Zum Training bitte nur saubere Turnschuhe benutzen. 

 
11. Es herrscht absolutes Rauchverbot, auch der Gebrauch von E-Zigaretten ist nicht gestattet. 

 
12. Während des Trainings auf ausreichenden Sicherheitsabstand achten, um eine eigene und 

die Gefährdung der Trainingspartner auszuschließen. 

 
13. Während der Benutzung der Sportgeräte aus Hygienegründen bitte ein mitgebrachtes 

Handtuch unterlegen. Nach dem Training sind die Geräte zu reinigen und mit 

Desinfektionsmittel zu desinfizieren. 

 
14. Vor dem Verlassen des Raumes bitte alle Geräte und deren Zubehör zurückstellen, 

Netzstecker ziehen oder Steckdosenleiste ausschalten, Fenster und Türen schließen, Licht 

ausschalten. 

 

 
Der Vorstand 03.10.2019 


